
. 

ESA—2017Z0 

 

 

Erklärungen und Hinweise zum Antrag auf Abschluss einer Versicherung 

A. Erklärungen 

Hiermit beantrage ich den Abschluss der unter der/den oben genannten Antragsnummer(n) erfassten Versicherung(en). 
Die für den Abschluss des/der Vertrags/Verträge erforderlichen Angaben habe ich gegenüber dem Vermittler gemacht. 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen. Mit 
diesem Beginn des Versicherungsschutzes bin ich einverstanden, auch wenn er vor Ablauf der Widerrufsfrist liegt. 

 
B. Hinweise 

B. 1. Vertragsgrundlagen 
Vertragsgrundlagen werden Ihr Antrag, der Versicherungsschein sowie die Ihnen übermittelten 
Versicherungsbedingungen. Haben Sie auf deren Übermittlung vor Antragstellung verzichtet, erhalten Sie diese 
zusammen mit dem Versicherungsschein. 

B. 2. Widerrufsrecht 
Sie können Ihren Antrag nach Zugang des Versicherungsscheins widerrufen. Nähere Hinweise können Sie den 
„Versicherungsinformationen“ entnehmen. Eine Belehrung über das Widerrufsrecht erhalten Sie mit dem 
Versicherungsschein. 

B. 3. Information zur Verwendung Ihrer Daten 
 
Näheres zur Verwendung dieser Daten können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen unter:  
 
→ https://www.allianz.de/datenschutz/allianz-versicherungs-ag/ antragsteller-versicherungsnehmer-unfall-
haft-kfz-recht-sach/  
 
oder scannen Sie den QR-Code. Dies funktioniert ganz einfach mit Ihrem Smartphone. 

Verzichtsmöglichkeit 
Ein Verzicht auf die Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
und der nach der VVG-Informationspflichtenverordnung vorgeschriebenen Informationen (Versicherungsinformationen 
und bei Verbrauchern das Produktinformationsblatt) vor Antragstellung setzt eine gesonderte schriftliche Erklärung 
voraus. In diesem Fall erhalten Sie die Unterlagen zusammen mit dem Versicherungsschein. 

 

 
C. Fragen und Antworten zu gefahrerheblichen Umständen 
Grundlage für Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes sind Ihre Angaben zu gefahrerheblichen Umständen in der 
"Risikobeschreibung". Sie sind verpflichtet, diese Fragen nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgemäß zu 
beantworten. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige 
Angaben machen. 

 

 
 
D. Versicherungsinformationen der Allianz Esa GmbH namens der Allianz 

Versicherungs-AG 
Nachfolgend erhalten Sie weitere wichtige Informationen zu den gewünschten Versicherungen. 

Wer ist Ihr Vertragspartner? 
Sie schließen den Versicherungsvertrag mit der Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, Königinstr. 28, 80802 
München. Sitz der Gesellschaft ist München. Die Gesellschaft ist eingetragen beim Handelsregister München unter der 
Nummer HRB 75727. Die Namen der vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder werden in Ihrem Antrag bzw. unserem 

Antrag auf Abschluss mehrerer Versicherungsverträge 
Beantragen Sie mehrere Versicherungsverträge, sind diese rechtlich selbstständig und werden unabhängig 
voneinander geführt. Angaben zu den Versicherungsbedingungen und den Vertragslaufzeiten erhalten Sie in 
den ergänzenden Vertragsunterlagen. 

Die Fragen zu den gefahrerheblichen Unterlagen wurden in der "Risikobeschreibung" gestellt und 
von Ihnen bereits beantwortet. 



. 

ESA—2017Z0 

 

 

Angebot und Ihrem Versicherungsschein genannt. Wir sind ein Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen. 

Wie kommt der Vertrag zustande und welches Recht gilt? 
Der Vertrag kommt zustande, sobald wir Ihren Antrag bzw. sobald Sie unser Angebot angenommen haben. Die 
Annahme erklären wir in der Regel durch die Übersendung des Versicherungsscheins. 
Sowohl für die Vertragsanbahnung als auch für die Durchführung des Versicherungsvertrages gilt deutsches Recht. Alle 
Vertragsunterlagen werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Auch die gesamte Kommunikation zu Ihrem 
Vertragsverhältnis erfolgt in deutscher Sprache. 

Was gilt für das Widerrufsrecht? 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
- der Versicherungsschein, 
- die Vertragsbestimmungen einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen, 
- die Widerrufsbelehrung, 
- bei Verbrauchern das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
- und die weiteren Informationen die nach der VVG-Informationspflichtenverordnung mitzuteilen sind, jeweils in Textform 

zugegangen sind. Nähere Informationen zum Fristbeginn finden Sie in der Widerrufsbelehrung. 
 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Allianz Versicherungs-AG, 10900 Berlin oder Allianz Versicherungs-AG, Königinstr. 28, 80802 München oder per Fax an 
0800/4400/101 und aus dem Ausland per Fax an 0049/89/207002911 oder per E-Mail an Sachversicherung@Allianz.de. Im 
Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des 
Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag des Versicherungsschutzes 
je nach gewünschter Zahlungsperiode um folgenden Betrag: 1/30 des Monatsbeitrags, 1/90 des vierteljährlichen Beitrags, 
1/180 des halbjährlichen Beitrags bzw. 1/360 des Jahresbeitrags. Ist der Beitrag einmalig für eine abweichende 
Zahlungsperiode zu entrichten, darf der Versicherer pro Tag des Versicherungsschutzes einen Betrag von 1/x (x = Anzahl 
der Tage der beantragten Versicherungsdauer) des Einmalbeitrags einbehalten. Die Zahlungsperiode sowie den 
Versicherungsbeitrag können Sie dem Antrag sowie dem Versicherungsschein entnehmen. 

 
Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten. 

 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie auch an einen mit 
dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt 
vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf 
weder vereinbart noch verlangt werden. 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom 
Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei 
Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher 
Versicherungsvertrag weiter. 

Welche Laufzeit gilt für den Vertrag und wie kann dieser beendet werden? 
Wie lange Ihr Vertrag läuft und wie Sie oder wir ihn beenden können sowie Informationen zu etwaigen 
Vertragsstrafen entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. unserem Angebot, Ihrem Versicherungsschein und den 
beigefügten Versicherungsbedingungen. 

An wen können Beschwerden gerichtet werden? 
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns im Mittelpunkt. Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Versicherungsvermittler oder auch gerne an uns. Dies gibt uns die Chance, für Sie eine Lösung zu 
finden und unseren Service zu optimieren. 

 
Alternativ besteht für Sie auch die Möglichkeit, ein Beschwerdeverfahren beim Ombudsmann für Versicherungen 
durchzuführen (Anschrift: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin; Website: 
www.versicherungsombudsmann.de). Wir nehmen am Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil. Bitte 
beachten Sie, dass das Beschwerdeverfahren nur von Verbrauchern durchgeführt werden kann. Zudem darf der 
Beschwerdewert 100.000,- Euro nicht übersteigen. Sie brauchen die Entscheidung des Ombudsmanns, gleichgültig wie 
sie ausfällt, nicht zu akzeptieren. Ihnen steht immer noch der Weg zu den Gerichten offen. Entscheidet der Ombudsmann 
zu Ihren Gunsten, sind wir an diese Entscheidung gebunden, sofern der Beschwerdewert 10.000,- Euro nicht 
überschreitet. Bei Beschwerden über einen Versicherungsvermittler oder -berater können Sie sich unabhängig vom 
Beschwerdewert an den oben bezeichneten Ombudsmann wenden. Der Ombudsmann antwortet auf jede Beschwerde 

mailto:Sachversicherung@Allianz.de
http://www.versicherungsombudsmann.de/
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und unterbreitet in geeigneten Fällen einen unverbindlichen Schlichtungsvorschlag. 
 

Sofern Sie als Verbraucher den Versicherungsvertrag auf elektronischem Wege (z.B. über eine Website oder via E-Mail) 
geschlossen haben, können Sie für Ihre Beschwerde auch die von der Europäischen Kommission eingerichtete Online- 
Streitbeilegungsplattform (Website: ec.europa.eu/consumers/odr/) nutzen. Ihre Beschwerde wird von dort an den 
Ombudsmann für Versicherungen e.V. weitergeleitet. 

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Referat VBS 4, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Email: poststelle@bafin.de, Internet: www.bafin.de. Im Fall einer 
Beschwerde können Sie sich auch dorthin wenden. 
 

E. Empfangsbestätigung 

Empfangsbestätigung 
Ich habe vor Antragstellung folgende Unterlagen zu der/den von mir beantragten Versicherung/en erhalten: 
• Vordruck dieser „Erklärungen und Hinweise zum Antrag auf Abschluss einer Versicherung“ 
• Versicherungsinformationen (z.B. Produkt-Informations-Blatt) 
• Risikobeschreibung 
• Versicherungsbedingungen 

Die gedruckte Bedingungen / Klauseln stehen unter www.allianz-esa.de zum download bereit. 
 
 
 
 
 

 
Ort, Datum Versicherungsnehmer 

 
 
F. Unterschriften 

Mit der Unterschrift gebe ich die unter A. aufgeführten Erklärungen ab. Die Hinweise unter B., C. und D. habe ich zur 
Kenntnis genommen. Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. 

 

 
 
 
 

 
Ort, Datum Versicherungsnehmer 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder 
unvollständige Angaben zu den „Fragen zu gefahrerheblichen Umständen“ machen. Ausführliche 
Hinweise zu Ihren Anzeigepflichten und den Folgen einer Anzeigepflichtverletzung finden Sie unter 
„Wichtige Mitteilung zu den Folgen einer Anzeigepflichtverletzung nach § 19 Abs. 5 
Versicherungsvertragsgesetz“, die zusammen mit den „Fragen zugefahrerheblichen Umständen“ 
in Ihren Antragsunterlagen enthalten ist. 

mailto:poststelle@bafin.de
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